
Benutzungsordnung für den Grillplatz 

der Gemeinde Didderse 

 
  

1. Die Benutzung des Grillplatzes ist vorher im Gemeindebüro anzumelden. 
Die Übergabe der Schlüssel für das Gartenhäuschen und den Sicherungskasten 
ist im Gemeindebüro abzustimmen, und es ist eine Kaution in Höhe von 50 € zu 
hinterlegen.  

2. Die Benutzer haben den Grillplatz im Sinne des öffentlichen Interesses pfleglich 
zu behandeln. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. 

3. Der gesamte Grillplatz ist nach der Benutzung sauber und ordentlich zu 
hinterlassen. 

4. Jeglicher Müll ist wieder mitzunehmen und zuhause zu entsorgen. 

5. Glut ist vor dem Verlassen des Grillplatzes zu löschen. 

6. Der Grill muss nach der Benutzung gesäubert werden. 

7. Das Wasser muss wieder abgestellt werden. 

8. Der Sicherungskasten ist wieder abzuschließen. 

9. Die Tische und Bänke sind abzuwischen und im Gartenhäuschen zu verstauen. 
Bitte das Haus hinterher wieder abschließen! 

10. Die Kaution wird nach Rückgabe der Schlüssel und erfolgreicher Abnahme des 
Grillplatzes zurückerstattet. 

11. Etwaige Schäden sind im Gemeindebüro zu melden (Tel. 05373 / 7266). 

 

 

 

Der Bürgermeister        Didderse, September 2012 


